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Betreff

1. Änderung der Satzung zur Regelung des Marktwesens (Wochenmarkt) 
der Stadt Köthen (Anhalt) vom 18.12.2014 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

06.12.2016: Hauptausschuss 
15.12.2016: Stadtrat

06.12.2016 
15.12.2016

entspr. prot. Änd. 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 1. Änderungssatzung zur Regelung des Marktwesens 
(Wochenmarkt).

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In der Satzung zur Regelung des Marktwesens (Wochenmarkt) für die Stadt Köthen (Anhalt) 
ist im § 2 Abs. 3 festgelegt, dass der Markt dienstags bis freitags von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
geöffnet hat. 

Zurzeit bietet der Thurländer Hähnchengrill montags auf dem Holzmarkt, außerhalb der 
regulären Markttage, seine Imbissangebote an.

Auf Grund der Tatsache, dass auch andere Wochenmarkthändler Interesse an einem 
Markttag montags hätten, soll allen Händlern die Möglichkeit geschaffen werden, 
ausschließlich auf dem Marktplatz ihre Stände zu errichten.

Das Fachamt schlägt vor, die Markttage zu erweitern und daher folgende Änderungen 
einzuführen:

Der Markt hat von Montag bis Freitag von 09.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.








Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage1-1.Änderungssatzung.pdf










Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage2-Synopse.pdf














































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage3-Satzg.zurRegelungdesMarktwesens.pdf


